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Da der Psychotherapiebeirat auch die öffentlichen In-
teressen und die gesellschaftlichen Ansprüche an die 
Psychotherapie verwaltet, sind auch andere gesell-
schaftliche Institutionen vertreten: Vertreter des Ge-
sundheitsministeriums, Vertreter des Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung, fünf Vertreter 
fachlich zuständiger oder fachnaher Universitätsinsti-
tute und Universitätskliniken, ein Vertreter der Öster-
reichischen Ärztekammer, ein Vertreter der Bundes-
kammer der Gewerblichen Wirtschaft, ein Vertreter 
des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversi-
cherungsträger, ein Vertreter des beim Bundeskanzler-
amt eingerichteten Psychologenbeirates, ein Vertreter 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, etc.
Um die Psychotherapie als eigenständige Profession 
im Gesundheitswesen dauerhaft abzusichern und für 
die Realisierung gesundheitspolitischer Ziele zu nüt-
zen, werden vom  Gesundheitsministerium verschie-
dene Entwicklungen vorangetrieben. Als Beispiele  
seien hier die Richtlinie für die psychotherapeutische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Diagnostik-
leitlinie sowie zuletzt die Leitlinie zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung genannt. Dies erfordert 
immer wieder die Erarbeitung einheitlicher Standards 
jenseits der Verfahrensgrenzen, was angesichts der 
großen Unterschiede zwischen den Therapieclustern 
häufig schwierig ist. In Österreich hat sich die Unter-
scheidung von vier Clustern durchgesetzt: das syste-
mische und verhaltenstherapeutische Cluster wird von 
je drei Ausbildungsinstituten vertreten. Im psychody-
namisch-tiefenpsychologischen und im humanisti-
schen Cluster finden sich die 36 anderen Ausbildungs-
institute, die dementsprechend stärker im Psychothe-
rapiebeirat vertreten sind (36 vs 6 Vertreter). 
Dies erklärt auch, warum manche Entwicklungen, wie 
z. B. die verpflichtende Weiterbildung für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen durch die Vertreter*in-
nen von systemischer Familientherapie und Verhal-

D 
ie Entwicklung systemischer Therapie in Ös-
terreich wird nicht nur von fachlich – inhalt-
lichen Überlegungen vorangetrieben, sondern 
auch durch das gesellschaftliche Umfeld be-

einflusst. Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der 
Lehranstalt für Systemische Familientherapie sollen 
in diesem Beitrag vor allem die Einflüsse der Berufs-
politik reflektiert werden.
Das österreichische Psychotherapiegesetz, das 1990 
beschlossen wurde, zeichnet sich im Vergleich zu den 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen anderer Län-
der durch eine besondere Vielfalt der anerkannten Me-
thoden und der zugelassenen Quellenberufe aus. Der-
zeit gelten 23 Verfahren als „psychotherapeutisch-wis-
senschaftlich anerkannt“, 39 Ausbildungseinrichtun-
gen sind aktuell berechtigt, nach dem Psychotherapie-
gesetz auszubilden. Jede dieser anerkannten Ausbil-
dungseinrichtungen entsendet einen Vertreter in den 
Psychotherapiebeirat, dem Gremium, das sowohl die 
„inneren Angelegenheiten“ als auch die gesellschaftli-
chen Ansprüche an die Psychotherapie („Konsumen-
tenschutz“, Professionalität, Forschung...) verwaltet. 
Zu den Aufgaben des Psychotherapiebeirates gehören 
in Zusammenarbeit mit den Expert*innen der Abtei-
lung Rechtsangelegenheiten des Gesundheitsministeri-
ums u. a. die Gutachten zur Anerkennung der propä-
deutischen und fachspezifischen Ausbildungseinrich-
tungen, das Erstellen von Leit- und Richtlinien für die 
Ausbildung und Ausübung des psychotherapeutischen 
Berufes, die Prüfung der Bedingungen für die Eintra-
gung in die Psychotherapeutenliste, die Behandlung von 
Konsumentenbeschwerden, Gutachten in Fällen des Er-
löschens der Berufsberechtigung und vieles mehr. Die-
se Aufgaben werden in spezifischen Ausschüssen, die 
sich aus verschiedenen Vertreter*innen der Fachspezifi-
ka im Psychotherapiebeirat zusammensetzen, erledigt, 
wie z. B. dem Fachspezifikumsausschuss, dem Eintra-
gungsausschuss, dem Beschwerdeausschuss, etc.
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dierte Disziplin und Behandlungsmethode verbunden. 
Laut Psychotherapiegesetz ist die Durchführung von 
Psychotherapie eine umfassende, bewusste und ge-
plante Behandlung, die zur eigenständigen Diagnostik 
und Indikationsstellung nicht nur berechtigt sondern 
auch verpflichtet. Dass sich in der Praxis die Diagnos-
tik nach ICD durchgesetzt hat, ist den Anforderungen 
der Krankenkassenverrechnung (und der WHO) ge-
schuldet, sollte aber nicht vergessen lassen, dass diese 
Art der (beschreibenden) Diagnostik für psychothera-
peutische Zwecke wenig hilfreich ist, weil einige für 
die konkrete Behandlung bestimmenden Dimensionen 
wie Ziele, Behandlungserwartungen, Glaubenssyste-
me, Ressourcen, Loyalitäten, Beziehungsmuster, etc. 
nicht erfasst werden.

Im Juni 1999 hat der Psychotherapie-
beirat daher beschlossen, den For-
schungsausschuss des Psychotherapie-
beirates zu beauftragen, eine metho-
denübergreifende Diagnostik-Leitlinie 
für Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten zu erarbeiten. Diese 
gemeinsame (schulenübergreifende) 
Beschreibung einer beziehungsbasier-
ten prozessualen Diagnostik wurde für 

nötig gehalten, damit Psychotherapie als eigene  
Wissenschaft auf Dauer anerkannt werden kann. In 
den folgenden fünf Jahren bemühten sich Repräsen-
tant*innen verschiedener psychotherapeutischer Me-
thoden und Schulen in 62 dreistündigen Sitzungen 
um eine konsensuelle Formulierung einer Leitlinie für 
psychotherapeutische Diagnostik, die dann 2004 offi-
ziell beschlossen wurde. 2005 wurde von Bartuska et 
al. das Buch Psychotherapeutische Diagnostik – Leitlinien 

für den neuen Standard bei Springer veröffentlicht – zu-
nächst ohne Verbindlichkeit für Ausbildung und Pra-
xis. Dies dürfte sich demnächst ändern. Um sicherzu-
stellen, dass die Auszubildenden hinreichend über die 
Grundelemente einer psychotherapeutischen Diagnos-
tik informiert sind, soll ein „Basisseminar Psychothe-
rapeutische Diagnostik“ verpflichtend in alle fachspe-
zifischen Ausbildungscurricula integriert werden. In 
diesem mit 3 ECTS-Punkten bewerteten Basisseminar 
sollen die Kernkompetenzen psychotherapeutischer 
Diagnostik vermittelt werden: Neben der differenzier-
ten Anamneseerhebung (biografische Anamnese und 
Krankheitsanamnese) und der spezifischen Indika-
tionsstellung (ist eine psychotherapeutische Behand-
lung indiziert und, wenn ja, welche Therapie ist für 
diese Person in dieser Situation adäquat?) geht es auch 
darum, ein Verständnis der subjektiven Krankheitsthe-
orie und ein spezifisches Verständnis der Motivation 
zur Psychotherapie bzw. der damit verknüpften Erwar-
tungen zu vermitteln. Zusätzlich zu der schon erwähn-

tenstherapie nicht verhindert werden 
konnte. Nach jahrelangen inhaltlichen 
Diskussionen, in denen die Systemi-
schen Therapeut*innen auf ihre Kern-
kompetenz im Umgang mit psychosozi-
alen Problemlagen von Kindern und ih-
ren Familien verwiesen und für sich in 
Anspruch nahmen, eine nachweislich 
wirksame Behandlungsmethode für 
Kinder und Jugendliche anbieten zu können, wurde im 
März 2015 die Richtlinie für die psychotherapeutische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Psychothera-
piebeirat beschlossen. So langwierig viele Diskussionen 
im Vorfeld verlaufen, so effizient können die Arbeits-
gruppen des Psychotherapiebeirates arbeiten, wenn es 
keine inhaltlichen Differenzen mehr zu überwinden 
gibt: Im September 2015 wurden die ersten 14 Curricu-
la der verschiedenen Ausbildungsinstitute eingereicht 
(darunter übrigens drei systemische), bereits im Win-
ter 2015 erfolgten die ersten Zertifizierungen. Im Juni 
2017 waren 25 Weiterbildungscurricula anerkannt, 385 
Therapeut*innen befanden sich in zertifizierten Wei-
terbildungen, derzeit sind 840 Kinder- und Jugendli-
chentherapeut*innen zertifiziert.
Während also die Umsetzung der Richtlinie für die 
psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen sechs Jahre nach der Beauftragung durch den 
damaligen Gesundheitsminister Stöger „auf Schiene“ 
ist, beschäftigen den Psychotherapiebeirat bzw. die 
dafür spezifisch eingerichteten Gremien derzeit vor al-
lem zwei Projekte: die Etablierung der psychothera-
peutischen Diagnostik sowie die Förderung praxisori-
entierter Psychotherapieforschung.

DIE ETABLIERUNG einer schulenübergreifenden psy-
chotherapeutischen Diagnostik hat eine lange Ge-
schichte und ist aufs engste mit der Anerkennung der 
Psychotherapie als eigenständige wissenscha!lich fun-
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E L I S A B E T H  W A G N E R

GmbH (GÖG) erarbeitet und definiert konkrete Min-
destanforderungen, welche die psychotherapeutischen 
Ausbildungsinstitutionen erbringen müssen. 
Neben der Förderung der rezeptiven Auseinanderset-
zung mit Psychotherapieforschung (alle drei bis fünf 
Jahre sollen mindestens drei Studien der Psychothera-
pieforschung aus der jeweiligen Methode, übersicht-
lich zusammengefasst und strukturiert aufbereitet 
werden und gemeinsam mit dem Fachartikel und ei-
ner Begründung für die Auswahl der Psychotherapie-
studien an das BMGF übermittelt werden) und der 
Förderung des wissenschaftlichen Arbeitens in der 
Psychotherapieausbildung (Erweiterung des Ausbil-
dungscurriculums um Inhalte zu Theorie und Praxis 
der Psychotherapieforschung und Förderung der wis-

senschaftlichen Qualifikation von Lehrenden) geht es 
konkret auch um die Förderung der aktiven empiri-
schen Psychotherapieforschungstätigkeit in der Aus-
bildungsinstitution. Die Institutionen sollen sich in 
einem Fünfjahreszeitrum an zwei Psychotherapiefor-
schungsprojekten im Sinne eines Zur-Verfügung-Stel-
lens von Daten beteiligen und ein eigenständiges und 
selbstverantwortliches Forschungsprojekt realisieren.
Die im Leitfaden formulierten Anforderungen wurden 
im November 2017 im Rahmen einer „Leitertagung“ 
den Leitern der fachspezifischen Ausbildungseinrich-
tungen vorgestellt. Im Juni 2018 wurde die Implemen-
tierung des Leitfadens im Rahmen eines halbtägigen 
Workshops mit den Forschungsbeauftragen der Aus-
bildungseinrichtungen diskutiert. Die Stimmung war 
dort überwiegend positiv – eigentlich erstaunlich an-
gesichts der kolossalen Anforderungen, die da auf  
die einzelnen Ausbildungseinrichtungen zukommen. 
Denn eines sollte nicht übersehen werden: Auch wenn 
im Titel des Leitfadens die „Förderung“ von Wissen-
schaft und Forschung in der psychotherapeutischen 
Ausbildung genannt ist, geht es in Wirklichkeit – 
mangels Ressourcen, die für die Umsetzung zur Verfü-
gung gestellt werden können – um eine Forderung. In 
diesem Sinne verwundert es auch nicht, dass ab Herbst 
2020 „wissenschaftliche Visitationen“ angekündigt 
sind, in denen die Umsetzung des oben dargestellten 

ten Diagnostik-Leitlinie des Bundesministeriums für 
Gesundheit sollen hierbei auch fachspezifische diag-
nostische Verfahren zur Anwendung kommen. Die Ab-
solvierung dieses Basiscurriculums Psychotherapeuti-
sche Diagnostik soll Voraussetzung für die Zuerken-
nung des Status „in Ausbildung unter Supervision“ 
sein, die konkrete Umsetzung wird bei künftigen  
Visitationen der Ausbildungseinrichtungen überprüft. 
Zweck dieser Visitationen ist die Qualitätssicherung 
der psychotherapeutischen Ausbildung, indem das 
konkrete Ausbildungsangebot und die Rahmenbedin-
gungen der Durchführung kontrolliert werden. Neben 
den Visitationen stellt die Berichtspflicht ein weiteres 
Steuerungsmittel dar: Ausbildungseinrichtungen wer-
den einmal jährlich vom Gesundheitsministerium 
bzw. vom Psychothera-
piebeirat aufgefordert zu 
berichten, in welcher 
Form sie den jeweiligen 
Empfehlungen oder An-
forderungen Folge leis-
ten, wodurch sich der 
„Umsetzungsdruck“ er-
höht.
Die Diagnostik-Leitlinie 
ist ein gutes Beispiel da-
für, wie eine Anforde-
rung an die Profession Psychotherapie von einem (be-
rufs-)politischen Gremium allgemein formuliert, aber 
fachspezifisch ausgelegt und erfüllt werden muss. Ge-
rade für die traditionell pointiert diagnosekritischen 
Verfahren aus dem systemischen und humanistischen 
Cluster stellt die Entwicklung einer fachspezifischen 
Diagnostik unter Beibehaltung einer erkenntniskriti-
schen Haltung eine große Herausforderung dar. Wir 
dürfen gespannt sein, wie diese berufspolitisch gefor-
derte Entwicklung die fachlich- inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dieser Thematik prägen wird.

EINE WEITERE AMBITION des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen betrifft die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung in der psychotherapeuti-
schen Ausbildung. Seit vielen Jahren werden im Sinne 
der Dokumentation der Wissenschaftlichkeit der je-
weiligen Psychotherapiemethode die Aktivitäten zu 
Wissenschaft und Forschung der psychotherapeuti-
schen Ausbildungsinstitutionen regelmäßig erfasst. 
Neu ist, dass das BMG hierfür nun die Bezugnahme 
auf den „Leitfaden zur Förderung von Wissenschaft 
und Forschung und den darin dargestellten Stufen-
plan Wissenschaft und Forschung in den psychothera-
peutischen Ausbildungseinrichtungen“ fordert. Dieser 
Leitfaden wurde von der Koordinationsstelle Psycho-
therapieforschung an der Gesundheit Österreich 

Den Psychotherapiebeirat bzw. die dafür 
spezifisch eingerichteten Gremien be-
schäftigen derzeit vor allem zwei Projekte: 
die Etablierung der psychotherapeutischen 
Diagnostik sowie die Förderung praxis-
orientierter Psychotherapieforschung.
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solvierende einer systemischen Ausbildung inadäquat. 
Die reflexhafte Ablehnung von Forschung als beliebi-
ge und daher irrelevante Produktion von Daten, die 
ohne Schaden ignoriert werden können, ist aber eben-
so inadäquat. Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn 
zielt auf neue, nützliche, systematisch begründete, in-
tersubjektiv nachvollziehbare bzw. methodisch erwor-
bene Aussagen über Phänomene eines interessieren-
den Gegenstandes ab. 
Dieser „methodische Erwerb“, also die Nutzung einer 
seriösen Forschungsmethode ist allerdings vorausset-
zungsreich und kann nicht im Vorbeigehen erlernt 
werden. Während also die erkenntniskritische Nut-
zung von Ergebnissen der Psychotherapieforschung 
ein Ausbildungsziel für alle Studierende darstellt, 
wird die aktive Beteiligung an Forschungsprojekten 
nur jenen möglich sein, die dafür zusätzliche Zeit zur 
Verfügung zu stellen. Durch die Anrechnung als Ab-
schlussarbeit waren in der Vergangenheit viele Studie-
rende dazu bereit und haben mehrheitlich von einem 
großen Nutzen für ihr Verständnis von Psychotherapie 
berichtet (Systemische Notizen 4/17: Grossmann, Molan- 
Grinner: Forschen und Lernen, 22–33). Im Sinne der 
Förderung von Wissenschaft und Forschung in der 
psychotherapeutischen Ausbildung wäre es wün-
schenswert, wenn diese Einbindung von Studierenden 
auch in Zukunft gelingt. Besonders erfreulich wäre es, 
wenn sich unter den Studierenden auch jene für künf-
tige Forschungsprojekte interessieren, die aufgrund 
ihrer Vorerfahrung schon über forschungsmethodi-
sches Knowhow verfügen. In diesem Sinne sind auch 
alle Absolvent*innen eingeladen, sich einzubringen – 
Ina Manfredini, Evelyn Niel-Dolzer und Elisabeth 
Wagner stehen als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Stufenplanes überprü! wird. Eine dumpfe, undiffe-
renzierte Wissenscha!s-/Forschungsfeindlichkeit oder 
-Ignoranz wird sich in Österreich keine Psychothera-
piemethode mehr leisten können.
Die Lehranstalt für Systemische Familientherapie ist 
aufgrund der regen Forschungstätigkeit unter dem 
früheren Forschungsbeauftragten Univ.-Doz. Dr. Kon-
rad P. Grossmann in einer guten Ausgangsposition. Im 
Rahmen der AST-Forschungsprojekte wurden die An-
forderungen bislang übererfüllt. Vor kurzem haben 
nun Dr.in Elisabeth Wagner und Mag.a Evelyn Niel-Dol-
zer die Forschungsagenden übernommen. Ähnlich wie 
bei der Diagnostik-Leitlinie wird es künftig auch bei 
der Forschungs- bzw. Wissenschaftsleitlinie darum ge-
hen, in einem kooperativen Prozess mit interessierten 
Kolleg*innen die Anforderungen so umzusetzen, dass 
wesentliche Merkmale systemischer Identität bewahrt 
bleiben. Neben der Realisierung konkreter For-
schungsprojekte im geforderten Umfang geht es vor 
allem darum, innerhalb der systemischen Ausbildung 
unter Bewahrung einer erkenntniskritischen Haltung 
das Verständnis von Psychotherapie als Wissenschaft 
und den Zugang zu Forschung zu fördern. 
Um Wissenschaft rezeptiv nützen zu können, braucht 
es neben Zeit und Zugang zu den entsprechenden Pub-
likationen vor allem die Fähigkeit des kritischen Den-
kens und Einordnens: Jede Untersuchung findet auf 
der Basis bestimmter Prämissen statt, wobei diese ba-
sale Gegenstandsmodellierung nicht immer explizit 
formuliert ist. Wenn wir also aus der Psychotherapie-
forschung etwas lernen wollen, bedarf es einer er-
kenntniskritischen Haltung, die den Blick dafür 
schärft, inwieweit Fragestellung und Forschungsme-
thode das Ergebnis prägen. Eine naiv positivistische 
Haltung („Wissenschaft bildet Realität ab“) ist für Ab-
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